
In  A nbetrach t der Vielzahl der A nträge, die die im 
V olksw irtschaftsplan vorgesehenen A ufnahm en zur 
Oberschule weit überschreitet, konnte die Kommission 
nu r dann eine Zulassung aussprechen, wenn — bei A n
legung eines strengen M aßstabes — w irklich alle Vor
aussetzungen erfü llt waren. Aus den oben dargelegten 
G ründen sah  sich die Kommission gezwungen, Ihren  
A n trag  tro tz  des sehr gu ten  Leistungsdurchschnittes 
(1,1) und des einwandfreien V erhaltens Ih res Sohnes 
abzulehnen.
W ir schlagen Ihnen vor, Ih ren  Sohn einer M ittelschule 
zuzuführen und b itten  Sie, sieh diesbezüglich m it der 
A bteilung Volksbildung beim K at der S tad t in  Verbin
dung zu setzen.
Gleichzeitig weisen w ir darau f hin, daß die Entschei
dung der K reiskom m ission als der le tzten  Instanz end
gültig  ist.

gez. U nterschrift 
V orsitzender der Kreiskomm ission 
fü r die A ufnahm e von M ittel- und 

Oberschülern 
*

A uch H errn Sch. wurden die guten  schulischen L eistun
gen seines Sohnes von der Kreis-Kom m ission beschei
nigt, jedoch gleichzeitig darauf hingewiesen, daß das 
„gesellschaftspolitische Verhalten des E lternhauses 
keine ausreichende Gewähr dafür biete, daß die Prin
zipien der sozialistischen E rziehung der Schule auch im  
Elternhaus eine genügende E rgänzung erhielten“. Die 
negative gesellschaftspolitische Beurteilung der E ltern  
war darauf zurückzuführen, daß diese sich der Teil
nahm e ihres Kindes an der Jugendweihe energisch  
w idersetzt hatten. Vor der A bfassung des Ablehnungs
bescheides ha tte  die Schulbehörde dem Vater gegenüber 
durchblicken lassen, daß er die Zulassung seines Sohnes 
zur Oberschule nur durch eine nachträgliche Anm eldung  
zur Jugendweihe erreichen könne.
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R at der S t a d t ......................  den 20. 1. 1958
A bteilung Volksbildung

H errn  
F . Sch.

In  der S itzung der Kreiskom m ission am  13. 1. 1958
w urde Ih r  E inspruch vom 15. 12. 1957 b e h a n d e l t..........
N ach Ü berprüfung Ihres E inspruches bestä tig te  die 
K reiskom m ission den Beschluß der Schulkommission 
der Oberschule und lehnte Ih ren  Sohn ebenfalls vom 
Besuch der Oberschule ab.

Begründung:
D a in diesem Ja h r  eine Vielzahl von Bew erbern fü r die 
Oberschule Vorlagen, m ußte eine sehr strenge Auswahl 
erfolgen. Dabei m ußten alle E rw ägungen getroffen 
werden, dam it die E rziehung und Bildung unserer Ober
schüler, also unserer zukünftigen sozialistischen In te l
ligenz, im  Sinne unseres A rbeiter- und B auern-S taates 
erfolgen kann. D ieser strengen Auswahl konnte Ih r 
Sohn nicht standhalten; denn tro tz  seines gu ten  Lei
stungsdurchschnittes und seiner gesellschaftlichen Be
tä tig u n g  b ie tet das G esam tverhalten (gesellschafts
politisches V erhalten) des E lternhauses keine aus
reichende Gewähr dafür, daß die P rinzipien unserer 
sozialistischen E rziehung der Schule auch im  E lte rn 
haus eine genügende E rgänzung erhalten.
Die Entscheidung der Kreiskom m ission als letzte In 
stanz is t endgültig.

gez. U nterschrift 
Vors. d. Kreiskomm ission

„Westliche Erziehung" eis Straftatbestand

Diejenigen E ltern , die sich m it einer ablehnenden E n t
scheidung der Zulassungskom m ission n icht zufrieden  
geben und ihre Kinder in der Bundesrepublik oder in 
W est-Berlin  zum  Besuch einer höheren Schule anmelden  
werden in der Sow jetzone vom  S taatsanw alt verhört 
und m üssen m it einer gerichtlichen B estrafung rechnen. 
N ach dem  in der Sow jetzone geltenden Schulpflicht
gesetz aus dem  Jahre 1950 sind näm lich alle E rziehungs
berechtigten verpflichtet, ihre K inder bis zur Beendigung  
der allgemeinen Schulpflicht, dem  18. Lebensjahr, in  eine 
Schule der Sow jetzone oder des O stsektors von Berlin zu  
schicken. Ausnahm en hiervon werden grundsätzlich  
nicht genehm igt. Im  Falle der Zuwiderhandlung gegen  
das Schulpflichtgesetz können gegen die E rziehungs
berechtigten Geldstrafen in  Höhe von 150 DM und  
6 W ochen Haf t  oder eine dieser S tra fen  verhängt w er
den. Gegebenenfalls kann  den E ltern  bei einer angeblich 
feindseligen H altung in politischer H insicht au f A n trag  
des Schulleiters oder der Schulaufsichtsbehörde auch 
das Sorgerecht entzogen werden m it der VJirkung, do.ß 
das K ind in einem  sogenannten „Spezialkinderheim“, 
das heiß t im  In terna t einer gesellschaftspolitischen  
E rziehungsanstalt, untergebracht wird.
T rotz dieser n icht unbeträchtlichen Gefahren nehmen  
auch heute noch Tausende von E ltern  das R isiko auf 
sich, ihre Kinder zum  Besuch einer Schule in der B undes
republik oder in W est-Berlin anzumelden. W eder die Ver
hängung von Geld- und H aftstra fen  noch die im  Berufe  
bereiteten Schw ierigkeiten haben die E ltern  um zu 
stim m en vermocht.
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N., d e n .........................1955

Anklageschrift des Staatsanwalts des Kreises

Der N .N .
w ird angeklagt,
im Jah re  1954 und 1955 im K reis N. die dem okratische 
E rziehung seines Kindes entgegen dem In teresse der 
W erk tätigen  in der DDR gefährdet zu haben.
Da der Sohn des Beschuldigten nicht die V oraussetzungen 
fü r  den Besuch der Oberschule in der DDR hatte , w urde 
er n icht angenommen. D er Beschuldigte schickte seinen
Sohn deshalb .................zu r Oberschule nach W estberlin.
E r  verletzte dam it die P flich t des Besuchs einer berufs
ausbildenden Schule in der DDR, da eine Befreiung von 
der berufsbildenden Schule nu r dann gegeben ist, wenn 
eine Oberschule in der DDR besucht wird. T rotz m ehr
m aliger Belehrungen und V erw arnungen durch die Schul
leitungen und die S taa tsanw altschaft lehnte der Beschul
digte eine V eränderung des Schulbesuches ab.
Vergehen gem äß §§ 3, 4, 5 des Schulpflichtgesetzes in 
Verbindung m it der DfB zu § 5 des Gesetzes.

Wesentliches Ermittlungsergebnis:

Im  Jah re  1954 wurde der Sohn des Beschuldigten.............
aus der Volksschule in . . . .  entlassen. D er Beschuldigte 
wollte ihn die Oberschule besuchen lassen. E r stellte 
deshalb den A ntrag, der jedoch abgelehnt wurde, da der 
Sohn des Beschuldigten n icht die V oraussetzungen fü r 
den Besuch einer Oberschule in der DDR hatte . D arauf 
setzte sich der Beschuldigte m it einer W estberliner Ober
schule in Verbindung und braohte seinen Sohn an der 
Oberschule in Berlin-Kreuzberg unter. D er Sohn des 
Beschuldigten begann m it seinem Schulbesuch in W est
berlin im A pril 1954.
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